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z. Hd. Frau/Herrn    ………………………………………………………...……………….     Klasse    ……….…………………… 

 

Antrag auf Beurlaubung/Freistellung vom Schulunterricht 
 

Hiermit beantrage(n) ich/wir  

gemäß der Ausführungsvorschriften über Beurlaubung und Befreiung vom Unterricht (AV 

Schulbesuchspflicht) vom 24. März 2024 

 

für mein/unser Kind   ……………………………………………………………………………….. 

 

eine Beurlaubung vom Unterricht in der Zeit  ….……………………………………………………………………………….. 

 

Begründung (ggf. Anlage anfügen): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ich/wir bin/sind darüber informiert, dass der/die Erziehungsberechtigte(n) für das Nachholen der 

versäumten Unterrichtsinhalte selbst Sorge tragen muss/müssen. Ich/wir erkläre(n) mich/uns dazu 

bereit, für mein/unser Kind durch das Fehlen am Unterricht entstehende Nachteile zu vermeiden. 

 

Datum und Unterschriften der Erziehungsberechtigten  …………………………………….…………………… 

 

Datum des Posteingangs bei der Klassenleitung   …………………………………………………………. 

 

Genehmigt/nicht genehmigt durch Klassenleitung   …………………………………………………………. 

 

Genehmigt/nicht genehmigt durch Schulleitung   …………………………………………………………. 
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Bitte beachten Sie: 

 

Unterrichtsbefreiungen können nur in begründeten Einzelfällen gewährt werden, z. B. bei 

• einem nicht anders zu legenden Arzttermin, 

• besonderen familiären Anlässen (z. B. Hochzeit, Trauerfall im engeren Verwandschaftskreis), 

• Feiertagen der eigenen Religionsgemeinschaft. 

 

Der Antrag muss schriftlich, begründet und mindestens eine Woche im Voraus bei der Klassenleitung 

eingereicht werden.  

Längere Befreiungen (ab dem 4. Tag oder direkt vor/nach Ferien) dürfen nur von der Schulleitung 

genehmigt werden. Versäumte Unterrichtsinhalte sind eigenständig nachzuarbeiten. 

 

Nicht zulässige Gründe sind u. a.: 

• günstigere Reise- oder Flugtermine, 

• familiäre Anlässe im weiteren Verwandtschaftkreis (Cousine, Neffen, etc.) 

• lange An- oder Abreisen zum Urlaubsort, 

• Teilnahme an Film-, Fernseh- oder Medienaufnahmen. 

 

Weitere Informationen finden Sie in den Ausführungsvorschriften über Beurlaubung und Befreiung 

vom Unterricht (AV Schulbesuchspflicht). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christoph Seul 
Schulleiter 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis genommen 

 

_____________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschriften der Erziehungsberechtigten   


